
AOK-BUNDESVERBAND, BONN

BUNDESVERBAND DER BETRIEBSKRANKENKASSEN, ESSEN

IKK-BUNDESVERBAND, BERGISCH GLADBACH

SEE-KRANKENKASSE, HAMBURG

BUNDESVERBAND DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN KRANKENKASSEN, KASSEL

BUNDESKNAPPSCHAFT, BOCHUM

VERBAND DER ANGESTELLTEN-KRANKENKASSEN E.V., SIEGBURG

AEV-ARBEITER-ERSATZKASSEN-VERBAND E.V., SIEGBURG

VERBAND DEUTSCHER RENTENVERSICHERUNGSTRÄGER, FRANKFURT

BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FÜR ANGESTELLTE, BERLIN

BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT, NÜRNBERG

BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN, BONN

                                                                                                                          

18. November 2002

Zusammenarbeit der Einzugsstellen und Rentenversicherungsträger mit den Arbeits-
ämtern und den Behörden der Zollverwaltung bei Prüfungen gemäß § 107 SGB IV/
§ 304 SGB III
- Gemeinsame Verlautbarung für die Zeit ab 1.1.2003 -

Auf der Grundlage der Verlautbarung der Spitzenverbände der Kranken- und Rentenver-
sicherungsträger, der Bundesanstalt für Arbeit und des Bundesministeriums der Finanzen
vom 21.4.1993 wurden Feststellungen über Unregelmäßigkeiten bei der Erfüllung der
Meldepflichten nach §§ 28a, 102 bis 104 SGB IV und der Beitragsabführung zur Sozial-
versicherung an die zuständigen Einzugsstellen zur abschließenden Überprüfung abge-
geben. War ein Rentenversicherungsträger für die Beitragsüberwachung zuständig
(§ 28p Abs. 1 Satz 5 und Abs. 2 SGB IV i.d.F. bis 31.12.1995), wurden die Feststellungen
von der Einzugsstelle an diesen Rentenversicherungsträger weitergeleitet.

Im Hinblick auf die Änderung des Betriebsprüfrechts durch das Dritte Gesetz zur Ände-
rung des Sozialgesetzbuchs (3. SGBÄndG) vom 30.6.1995 (BGBl. I S. 890) seit 1.1.1996
haben sich die Spitzenverbände der Kranken- und Rentenversicherungsträger, die Bun-
desanstalt für Arbeit und das Bundesministerium der Finanzen mit der Frage beschäftigt,
ob und ggf. welche Folgeänderungen in der Zusammenarbeit zwischen den Einzugsstel-
len und den Rentenversicherungsträgern einerseits sowie den Arbeitsämtern und Behör-
den der Zollverwaltung andererseits für die Zeit ab 1.1.1996 erforderlich sind. Dabei ging
es im Wesentlichen um die Frage, an wen die Feststellungen der Arbeitsämter und Be-
hörden der Zollverwaltung über Unregelmäßigkeiten im Rahmen der Prüfungen nach
§ 107 SGB IV/§ 304 SGB III weitergeleitet werden sollen. Hierzu wird für die Zeit vom
1.1.2003 an Folgendes geregelt:



1. Unter den Beteiligten besteht Einvernehmen darüber, dass die Arbeitsämter und die
Behörden der Zollverwaltung die Feststellungen über Unregelmäßigkeiten mittels Er-
fassungsbogen nur noch den Trägern der Rentenversicherung zuleiten. Soweit von den
Prüfern der Arbeitsämter und Behörden der Zollverwaltung Meldeverstöße festgestellt
werden, werden die Arbeitgeber angehalten, fehlende oder falsche Meldungen nachzu-
holen bzw. zu berichtigen.

Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte erhält die Erfassungsbogen für die Ar-
beitgeber mit den Prüfziffern 0 bis 4 und die Landesversicherungsanstalten erhalten die
Erfassungsbogen für die Arbeitgeber mit den Prüfziffern 5 bis 9 in der Betriebsnummer;
ihnen werden bei Bedarf weitere Unterlagen beigefügt.

 In den Fällen, in denen eine Betriebsnummer (noch) nicht vergeben wurde, veranlasst
das prüfende Arbeitsamt/Behörde der Zollverwaltung bei der Betriebsnummernstelle
des Arbeitsamtes, in dessen Bezirk der Arbeitgeber seinen Betriebssitz hat, unverzüg-
lich die Vergabe einer Betriebsnummer. Die Weiterleitung der Erfasungsbogen erfolgt
in diesen Fällen an den für die Prüfziffer in dieser Betriebsnummer zuständigen Ren-
tenversicherungsträger.

 
Die Zuständigkeit der Bundesknappschaft, der Seekasse und der Bahnversicherungs-
anstalt für die Beitragsüberwachung ist rentenversicherungsintern geregelt. Die Fest-
stellungen werden gegebenenfalls von der angegangenen Landesversicherungsanstalt
oder der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte weitergeleitet.

 
2. Der Rentenversicherungsträger prüft, ob Gründe für eine Ad-hoc-Prüfung vorliegen. Ist

dies nicht der Fall, gibt er den Erfassungsbogen an die zuständige Krankenkasse ab.
Die Krankenkasse überwacht den Eingang der Meldungen.

 
3. Im Rahmen ihrer Prüfungen stellen die Arbeitsämter/Behörden der Zollverwaltung fest,

gegebenenfalls durch Befragung des Arbeitnehmers, bei welcher Krankenkasse der
Arbeitnehmer (gegebenenfalls auch im Rahmen der Familienversicherung nach § 10
SGB V) versichert ist. Dieser Krankenkasse werden entsprechend den Ausführungen
zu 2 die festgestellten Unregelmäßigkeiten mitgeteilt.

 
 Lässt sich eine solche Krankenkasse nicht feststellen, ist der Arbeitnehmer zu befra-
gen, bei welcher Krankenkasse er zuletzt (auch in früheren Jahren einmal) versichert
war. Ist eine solche letzte Krankenkasse vorhanden, sind die festgestellten Unregelmä-
ßigkeiten entsprechend den Ausführungen zu 2 dieser Krankenkasse mitzuteilen.

 
 Lässt sich auch eine letzte Krankenkasse nicht ermitteln, sind entsprechend den Aus-
führungen zu 2 im Jahre 2003 die festgestellten Unregelmäßigkeiten (auch für zurück-
liegende Zeiten) an folgende Krankenkassen weiterzuleiten:



 
Betriebsnummer-Endziffern 00 - 32 = Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK)

Betriebsnummer-Endziffern 33 - 54 = Betriebskrankenkasse (BKK)
(BKK Bundesverband, Büro Berlin
Albrechtstr. 10b, 10117 Berlin

Betriebsnummer-Endziffern 55 - 61 = Innungskrankenkasse (IKK)

Betriebsnummer-Endziffern 62 - 73 = Barmer Ersatzkasse (BEK)

Betriebsnummer-Endziffern 74 - 84 = Deutsche Angestellten-Krankenkasse
(DAK)

Betriebsnummer-Endziffern 85 - 92 = Techniker Krankenkasse (TK)

Betriebsnummer-Endziffern 93 - 95 = Kaufmännische Krankenkasse (KKH)

Betriebsnummer-Endziffer 96 = Hamburg-Münchener Ersatzkasse
(HMK)

Betriebsnummer-Endziffer 97 = HEK - Hanseatische Krankenkasse

Betriebsnummer-Endziffer 98 - 99 = Gmünder ErsatzKasse (GEK)

Diese Zuordnung wird jährlich in Anlehnung an die zum Stichtag 1. Juli im Bereich
der allgemeinen Krankenversicherung bestehenden Mitgliedschaften krankenversi-
cherter Arbeitnehmer überprüft. Die aufgrund dieser Zahlen vorgenommene Quotie-
rung gilt für das auf den jeweiligen Stichtag folgende Kalenderjahr. Beschäftigte im
Zuständigkeitsbereich der See-Krankenkasse oder der Bundesknappschaft sind die-
sen Krankenkassen zuzuweisen.


